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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zuganordnung zur
Verteilung von sanitären Einrichtungen in Zügen, insbe-
sondere in Hochgeschwindigkeitszügen, die aus min-
destens zwei einzelnen Wagen zusammengesetzt sind.
[0002] Als Zug bezeichnet man in der Regel einen zu-
sammenhängenden Verband von mehreren Eisenbahn-
fahrzeugen im Schienenverkehr. Je nach Antriebskon-
zept des Zuges lassen sich verschiedene Arten der Zu-
ganordnung unterscheiden. Insbesondere kann dabei
der Antrieb des Zuges durch eine einzelne Lok erfolgen,
die sich an der Spitze des Zugverbandes befindet. Be-
findet sich eine solche Lok am Ende eines Zugverban-
des, so handelt es sich um einen Schubverband. Die an
eine Lok an- bzw. vorgespannten Eisenbahnfahrzeuge
werden dabei auch als Wagen oder Waggons bezeich-
net. Werden mehrere Eisenbahnfahrzeuge zu einer in
der Regel nicht trennbaren Einheit verbunden und ist in
dieser Einheit bereits ein Antrieb mit integriert, dann han-
delt es sich um eine Triebzug genannte Zuganordnung.
[0003] Neuere Antriebkonzepte, insbesondere im Be-
reich des Hochgeschwindigkeitszugverkehrs, lösen die-
se festen Einheiten teilweise wieder auf und bedienen
sich dabei eines verteilten Antriebskonzeptes (z.B. Po-
wercar), bei dem jeder einzelne Wagen über eigene, in
den jeweiligen Wagen integrierte, Antriebseinheiten ver-
fügen kann. Insbesondere kann auch jeder einzelne Rad-
satz eines Wagens für sich mit einer eigenen Antriebs-
einheit versehen werden. Solche Antriebeinheiten wer-
den dabei vorzugsweise als elektromechanische Wand-
ler ausgelegt.
[0004] In Schienenfahrzeugen für den Personenver-
kehr, insbesondere im Hochgeschwindigkeitszugver-
kehr, sind neben ausreichend Sitz- bzw. Liegemöglich-
keiten für die mitreisenden Passagiere meistens auch
eine Vielzahl von sanitären Einrichtungen, teilweise ab-
kürzend auch nur als WCs oder Nasszellen bezeichnet,
vorgesehen. Deren Verteilung und Anzahl innerhalb ei-
ner Zuganordnung orientiert sich an der maximalen An-
zahl der zu befördernden Personen und deren jeweiliger
Verteilung auf die einzelnen Zug- bzw. Wagenbereiche.
Da Schienenfahrzeuge für den Hochgeschwindigkeits-
zugverkehr in der Regel aus mehreren Wagen (7 - 16
Wagen) bestehen, sind im Stand der Technik die sani-
tären Einrichtungen dementsprechend auf mehrere Wa-
gen im gesamten Schienenfahrzeug verteilt.
[0005] Die sanitären Einrichtungen umfassen dabei
neben den Nasszellen inkl. WC-Systeme auch die kom-
plette Frischwasseranlage, d.h. die Fülleinrichtung inkl.
Leitungen zum Trinkwasserbehälter, den Trinkwasser-
behälter, die Leitungen in den Wagen zu den Nasszellen,
sowie das Abwassersystem, d.h. die Abwasserverroh-
rung, den Abwasserbehälter und die Absaugeinrichtung.
[0006] Die Anordnung der sanitären Einrichtungen ist
aus Gründen der Auslastung bisher gleichmäßig über
fast alle Wagen verteilt. Dies hat zur Folge, dass das
Gewicht der sanitären Einrichtungen in die Gewichtsbi-

lanz aller entsprechenden Wagen einzeln eingeht. Je
nach verwendetem Zugkonzept kann es hierdurch in ei-
nigen Wagen zu einem Problem für die maximale Rad-
satzlast kommen. Insbesondere die zusätzliche Integra-
tion von individuellen Antriebseinheiten kann aufgrund
ihres relativ hohen Eigengewichtes durch die maximale
zulässige Radsatzlast des Wagens deutlich einge-
schränkt sein. Auch die Platzverhältnisse für die Ge-
samtanordnung aller weiteren Komponenten eines Wa-
gens sind hierdurch wenig flexibel.
[0007] Die Druckschriften JP 2000 229567 A, EP 2 335
993 A1, US 2 811 932 A, US 2 648 292 A, EP 0 282 464
A2 und US 2 630 078 A offenbaren Zuganordnungen mit
mehreren Wagen und Funktionsmodulen, wie beispiels-
weise sanitären Einrichtungen, wobei nur einzelne Wa-
gen bestimmte Funktionsmodule aufweisen, beispiels-
weise auch an einem äußeren Ende eines Wagens. Die
US 1 613 848 A lehrt einen in der Wagenmitte angeord-
neten Abwassertank.
[0008] Die Aufgabe besteht darin, eine Zuganordnung
zur Verfügung zu stellen, die eines oder mehrere der
geschilderten Probleme des Standes der Technik bei der
Anordnung von sanitären Einrichtungen in solchen Zü-
gen vermeidet oder zumindest deutlich mindert. Insbe-
sondere soll besagte Zuganordnung eine günstigere
Auslastung der Radsatzlast im gesamten Schienenfahr-
zeug zur Integration von zusätzlichen Antriebseinheiten
ermöglichen und insgesamt die Flexibilität bei der Kom-
ponentenanordnung innerhalb der einzelnen Wagen ei-
nes Zugverbandes erhöhen.
[0009] Die genannte Aufgabe wird mit Hilfe der erfin-
dungsgemäßen Zuganordnung nach Anspruch 1 gelöst.
Erfindungsgemäß wird eine Zuganordnung zur Verfü-
gung gestellt, welche mehrere, mindestens jedoch drei
Wagen, die zu einer gemeinsamen Zugeinheit zusam-
mengekoppelt sind, und eine Vielzahl sanitärer Einrich-
tungen in mindestens einem der Wagen umfasst, wobei
der Gesamtheit der sanitären Einrichtungen mindestens
eine Frischwasseranlage und ein Abwassersystem zu-
geordnet ist, und nur einzelne Wagen der Zugeinheit sa-
nitäre Einrichtungen aufweisen. Die sanitären Einrich-
tungen sind dabei einzeln oder paarweise an beiden äu-
ßeren Endes eines Wagens angeordnet. Dabei befinden
sich die sanitären Einrichtungen nur in jedem zweiten
Wagen, beginnend mit einem ersten oder zweiten Wa-
gen.
[0010] Zumindest zwei Wagen verfügen über eigene,
in den jeweiligen Wagen integrierte, Antriebseinheiten
(verteilte Traktion). Dabei sind die Wagen der Zugeinheit,
die sanitäre Einrichtungen aufweisen, frei von Antriebs-
einheiten. Antriebseinheiten können dann ausschließlich
die Wagen der Zugeinheit umfassen, die keine sanitären
Einrichtungen aufweisen. Große und/oder schwere An-
triebseinheiten sind z.B. Umrichter oder Transformato-
ren.
[0011] Die erfindungsgemäße Zuganordnung hat den
Vorteil, dass durch eine angepasste Verteilung der sa-
nitären Einrichtungen innerhalb der Zugeinheit eine
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günstigere Auslastung der Radsatzlast im gesamten
Schienenfahrzeug zur Integration von zusätzlichen An-
triebseinheiten erreicht werden kann und insgesamt die
Flexibilität bei der Komponentenanordnung innerhalb
der einzelnen Wagen des Zugverbandes erhöht wird.
[0012] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass durch eine gegenüber dem Stand der Technik ab-
geänderte Zuganordnung im Hinblick auf die Verteilung
der sanitären Einrichtungen innerhalb des Zugverban-
des eine günstigere Auslastung der Radsatzlast des ge-
samten Schienenfahrzeugs erreicht werden kann. Ins-
besondere die Integration von zusätzlichen Antriebsele-
menten, die aufgrund ihres hohen Eigengewichtes nicht
bei Zuganordnungen nach dem Stand der Technik an-
wendbar sind, wird erst durch eine erfindungsgemäße
Zuganordnung ermöglicht.
[0013] Dadurch, dass die sanitären Einrichtungen
nicht mehr auf alle Wagen, sondern vielmehr auf einige
wenige Wagen verteilt werden, verbessert sich die Ge-
wichtsbilanz für besonders kritische Wagen. Im Weiteren
bleibt die Gesamtanzahl der sanitären Einrichtungen er-
halten und das Verhältnis zwischen der maximalen An-
zahl an Fahrgästen und den sanitären Einrichtungen
bleibt ebenfalls unbeeinflusst. Zudem bietet sich durch
die veränderte Raumaufteilung eine wesentlich höhere
Flexibilität bei der Planung und Umsetzung verschiede-
ner Raumnutzungskonzepte innerhalb der einzelnen
Wagen eines solchen Zugverbandes.
[0014] Die an einem Wagenende befindlichen sanitä-
ren Einrichtungen können dabei über jeweils eine ge-
meinsame Frischwasseranlage und ein gemeinsames
Abwassersystem miteinander verbunden sein. Das re-
sultierende Gesamtgewicht aller sanitären Einrichtun-
gen sowie aller Frischwasseranlagen und Abwassersys-
teme eines Wagens ist dabei vorzugsweise gleichmäßig
auf die Last der einzelnen Radsätze des jeweiligen Wa-
gens verteilt.
[0015] Bei dieser Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Zuganordnung wechseln sich die Wagen mit und
ohne sanitäre Einrichtungen jeweils untereinander ab. In
den Wagen ohne sanitäre Einrichtungen steht somit der
gesamte Wageninnenraum für ein einheitliches Wagen-
nutzungskonzept zur Verfügung und ermöglicht somit ei-
ne vollständige Nutzung des verfügbaren Wageninnen-
volumens. Die durch den Verzicht auf sanitäre Einrich-
tungen freiwerdende Radsatzlast steht zudem für die In-
tegration von zusätzlichen Antriebseinheiten zur Verfü-
gung.
[0016] Zwar kommt es in den Wagen mit sanitären Ein-
richtungen zu einem leicht verringerten Platzangebot ge-
genüber einer Zuganordnung gemäß dem Stand der
Technik mit einer gleichmäßig über das Schienenfahr-
zeug verteilter Anordnung der sanitären Einrichtungen,
insgesamt kann jedoch von einer gleichbleibenden Be-
förderungskapazität des Schienenfahrzeugs ausgegan-
gen werden. Zudem wird der Fahrgastkomfort durch die
teilweise geringfügig verlängerten Wege zu den sanitä-
ren Einrichtungen nur minimal beeinflusst.

[0017] In einer zweiten bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Zuganordnung ist darüber hin-
aus vorgesehen, dass die an einem Wagenende befind-
lichen sanitären Einrichtungen über jeweils eine gemein-
same Frischwasseranlage verbunden sind und alle sa-
nitären Einrichtungen eines Wagens über ein gemeinsa-
mes Abwassersystem verbunden sind. Dieses gemein-
same Abwassersystem befindet sich dabei vorteilshaft
in der Mitte des jeweiligen Wagens um eine möglichst
gleichmäße Verteilung der Radsatzlast zu erreichen. Zu-
dem kann dieses Abwassersystem zur weiteren techni-
schen Vereinfachung und Gewichtsreduktion einen Ab-
wasserbehälter mit einem Zentral-Vakuum-System (an-
stelle eines atmosphärisch belüfteten Abwasserbehäl-
ters oder eines Systems mit vor dem atmosphärischen
Abwasserbehälter angebrachten Ejektoren, die jeweils
eine der sanitären Einrichtungen evakuieren) umfassen.
Dies hat den Vorteil, dass dann in den einzelnen sanitä-
ren Einrichtungen keine kompletten WC-System mehr
benötigt werden.
[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Zuganordnung ist vorge-
sehen, dass alle sanitären Einrichtungen eines Wagens
über eine gemeinsame Frischwasseranlage und ein ge-
meinsames Abwassersystem miteinander verbunden
sind. Auch hierbei ist es für eine gleichmäße Verteilung
der Radsatzlast besonders vorteilhaft, wenn sich diese
gemeinsamen Komponenten der einzelnen sanitären
Einrichtungen eines Wagens in der Mitte des jeweiligen
Wagens befinden. Ebenfalls ist bei dieser Ausführungs-
form das zentrale Abwassersystem als Abwasserbehäl-
ter mit einem Zentral-Vakuum-System ausführbar.
[0019] Durch diese bevorzugten Ausführungsformen
einer Zuganordnung zur Verteilung der sanitären Einrich-
tungen insbesondere im Hochgeschwindigkeitszugver-
kehr lassen sich bestimmte Zugkonzepte gegenüber
dem Stand der Technik technisch deutlich einfach reali-
sieren, da hierdurch die Gewichte der sanitären Einrich-
tungen nicht mehr in alle Wagen eingehen und somit die
leichteren Wagen für die Integration von zusätzlichen An-
triebseinheiten genutzt werden können. Im Weiteren
kommt es durch die Verschiebung der sanitären Einrich-
tungen zu Freiräumen, welche für die Antriebseinheiten
(Motor, Getriebe, Kühler, usw.) genutzt werden können.
[0020] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Zugan-
ordnung gemäß dem Stand der Technik;

Figur 2 eine weitere schematische Darstellung einer
Zuganordnungen gemäß dem Stand der
Technik;
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Figur 3 eine schematische Darstellung einer bevor-
zugte Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Zuganordnung;

Figur 4 eine zweite schematische Darstellung einer
solchen erfindungsgemäßem Zuganordnung;
und

Figur 5 eine weitere schematische Darstellung einer
solchen erfindungsgemäßen Zuganordnung.

[0021] In der Figur 1 ist eine schematische Darstellung
einer Zuganordnung (10) mit 7 Wagen (12.1 ... 12.7) ge-
mäß dem Stand der Technik gezeigt, bei der die beiden
äußeren Wagen (12.1, 12.7) aus strömungstechnischen
Gründen in ihrer Formgebung von der Form der inneren
Wagen (12.2 ... 12.6) abweichen. Bei dieser Form der
Zuganordnung bestehen jedoch rein prinzipiell keine
zwingenden funktionalen Unterschiede zwischen den
einzelnen Wagen (12.1 ... 12.7), so dass diese auch weit-
gehend identisch aufgebaut werden können. Insbeson-
dere weisen alle Wagen an einem Ende paarweise vor-
handene sanitäre Einrichtungen (20.1 ... 20.7) auf, die
jeweils über ein gemeinsames Abwassersystem (16.1 ...
16.7) und ein gemeinsames Frischwassersystem
(18.1 ... 18.7) miteinander verbunden sind. Bei dieser
Form der Zuganordnung sind die sanitären Einrichtun-
gen (20.1 ... 20.7) gleichmäßig über das gesamte Schie-
nenfahrzeug verteilt. Durch die einseitige Ausrichtung
der sanitären Einrichtungen (20.1 ... 20.7) in den einzel-
nen Wagen (12.1 ... 12.7) wirkt jedoch die dadurch ver-
ursachte Radsatzlast im Wesentlichen nur am entspre-
chenden Wagenende, so dass ohne Berücksichtigung
weiterer Wagenkomponenten eine stark ungleichmäßi-
ge Belastung der vorhanden Radsätze gegeben ist. Bei
einer maximal zu befördernden Anzahl von 500 Perso-
nen ergibt sich in einer solchen Zuganordnung mit ins-
gesamt 14 WCs ein Teilungsverhältnis von 35,71 Perso-
nen pro WC.
[0022] In der Figur 2 sind weitere schematische Dar-
stellungen von Zuganordnungen (10.1 ... 10.3) mit je-
weils 7 Wagen (12.1 ... 12.7) gemäß dem Stand der
Technik gezeigt, bei der gegenüber der Zuganordnung
in Figur 1 in einzelnen Wagen auf eine paarweise An-
ordnung der sanitären Einrichtungen verzichtet wurde.
So enthält die erste Zuganordnung (10.1) im mittleren
inneren Wagen (12.4) lediglich eine sanitäre Einrichtung
(20.4), während in der zweiten Zuganordnung (10.2) die
beiden äußeren Wagen (12.1, 12.7) nur jeweils eine sa-
nitäre Einrichtung (20.1, 20.7) aufweisen. In der dritten
Zuganordnung (10.3) wurden diese beiden Alternativen
zusammengefasst, so dass hier sowohl die beiden äu-
ßeren Wagen (12.1, 12.7) als auch der mittlere innere
Wagen (12.4) nur jeweils eine sanitäre Einrichtung (20.1,
20.4, 20.7) aufweisen. Ansonsten entspricht der Aufbau
der sanitären Einrichtungen weitestgehend der Ausfüh-
rungsform nach Figur 1, die obigen Ausführungen gelten
daher entsprechend. Durch die verringerte Gesamtan-

zahl an sanitären Einrichtungen ergeben sich gegenüber
einer Zuganordnung nach Figur 1 veränderte Teilungs-
verhältnisse von 38,46 Personen pro WC für die erste
Zuganordnung (10.1) mit insgesamt 13 WCs, von 41,67
Personen pro WC für die zweite Zuganordnung (10.2)
mit insgesamt 11 WCs, und von 45,45 Personen pro WC
für die dritte Zuganordnung (10.3) mit insgesamt 11 WCs.
[0023] In der Figur 3 ist eine schematische Darstellung
einer bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Zuganordnung (10) gezeigt, bei der nur einzelne Wa-
gen der Zugeinheit sanitäre Einrichtungen aufweisen.
Insbesondere ist hier eine Zuganordnung mit 7 Wagen
(12.1 ... 12.7) gezeigt, bei der sich sanitäre Einrichtungen
(20.2, 20.4, 20.6) nur in jedem zweiten Wagen, begin-
nend mit einem zweiten Wagen (12.2), befinden. Dem
entsprechend befinden sich die sanitären Einrichtungen
(20.2, 20.4, 20.6) dabei einzeln oder paarweise jeweils
an den äußeren Enden eines inneren Wagens (12.2,
12.4, 12.6). Die an den Wagenenden befindlichen sani-
tären Einrichtungen sind über jeweils eine gemeinsame
Frischwasseranlage (18.2, 18.4, 18.6) miteinander ver-
bunden und alle sanitären Einrichtungen eines solchen
inneren Wagens (12.2, 12.4, 12.6) sind über ein gemein-
sames Abwassersystem (16.2, 16.4, 16.6) miteinander
verbunden. Die sanitären Einrichtungen (20.2, 20.4,
20.6) sind dabei in den jeweiligen inneren Wagen (12.2,
12.4, 12.6) so verteilt, dass deren verursachte Radsatz-
last gleichmäßig über besagte innere Wagen (12.2, 12.4,
12.6) aufgeteilt ist. Insgesamt sind in einer erfindungs-
gemäßen Zuganordnung nach dieser Ausführungsform
11 WCs im Schienenfahrzeug vorhanden. Daher ergibt
sich wie nach Figur 2 ein Teilungsverhältnis von 45,45
Personen pro WC.
[0024] In der Figur 4 ist eine zweite schematische Dar-
stellung einer solchen erfindungsgemäßem Zuganord-
nung (10) mit 7 Wagen (12.1 ... 12.7) gezeigt, bei der die
an einem Wagenende befindlichen sanitären Einrichtun-
gen (20.2, 20,4, 20.6) über jeweils eine gemeinsame
Frischwasseranlage (18.2, 18.4, 18.6) miteinander ver-
bunden sind und alle sanitären Einrichtungen eines Wa-
gens über ein gemeinsames Abwassersystem (16.2,
16.4, 16.6) miteinander verbunden sind. Ansonsten ent-
spricht der Aufbau der sanitären Einrichtungen weitest-
gehend der Ausführungsform nach Figur 3, die obigen
Ausführungen gelten daher entsprechend. Ebenfalls un-
verändert bleiben die Anzahl der WCs und das sich dar-
aus ergebende Teilungsverhältnis. Durch die Zusam-
menfassung der jeweiligen Abwassersysteme (18.2,
18.4, 18.6) ergibt sich jedoch eine deutliche Gewichts-
reduzierung gegenüber dem Stand der Technik.
[0025] In der Figur 5 ist eine dritte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Zuganordnung (10) mit 7 Wa-
gen (12.1 ... 12.7) dargestellt, bei der im Gegensatz zur
Ausführungsform nach Figur 4 alle sanitären Einrichtun-
gen eines Wagens über eine gemeinsame Frischwas-
seranlage (18.2, 18.4, 18.6) und ein gemeinsames Ab-
wassersystem (16.2, 16.4, 16.6) miteinander verbunden
sind. Ansonsten entspricht der Aufbau der sanitären Ein-
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richtungen weitestgehend den Ausführungsformen nach
den Figuren 3 und 4, die jeweiligen obigen Ausführungen
gelten daher entsprechend. Ebenfalls unverändert blei-
ben die Anzahl der WCs und das sich daraus ergebende
Teilungsverhältnis. Durch die Zusammenfassung der je-
weiligen Frischwasseranlagen (16.2, 16.4, 16.6) und der
jeweiligen Abwassersysteme (18.2, 18.4, 18.6) ergibt
sich jedoch noch einmal eine deutliche weitere Gewichts-
reduzierung.
[0026] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Zuganordnung umfassend mindestens drei Wagen
(12.1 ... 12.7), die zu einer gemeinsamen Zugeinheit
(10) zusammengekoppelt sind, und eine Vielzahl sa-
nitärer Einrichtungen (20.1 ... 20.7) in mindestens
einem der Wagen (12.1 ... 12.7), wobei der Gesamt-
heit der sanitären Einrichtungen (20.1 ... 20.7) min-
destens eine Frischwasseranlage (18.1 ... 18.7) und
ein Abwassersystem (16.1 ... 16.7) zugeordnet wer-
den kann, wobei nur einzelne Wagen (12.1 ... 12.7)
der Zugeinheit (10) sanitäre Einrichtungen (20.1 ...
20.7) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die sanitären Einrichtungen (20.1 ... 20.7) nur
in jedem zweiten Wagen (12.1 ... 12.7), beginnend
mit einem ersten oder zweiten Wagen (12.1 oder
12.2), einzeln oder paarweise an beiden äußeren
Enden des Wagens (12.1 ... 12.7) befinden, wobei
zumindest zwei Wagen der Zugeinheit eigene An-
triebseinheiten aufweisen und wobei die Wagen der
Zugeinheit, die sanitäre Einrichtungen aufweisen,
frei von Antriebseinheiten sind.

2. Zuganordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an einem Wagenende befindli-
chen sanitären Einrichtungen (20.1 ... 20.7) über je-
weils eine gemeinsame Frischwasseranlage
(18.1 ... 18.7) und ein gemeinsames Abwassersys-
tem (16.1 ... 16.7) miteinander verbunden sind.

3. Zuganordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an einem Wagenende befindli-
chen sanitären Einrichtungen (20.1 ... 20.7) über je-
weils eine gemeinsame Frischwasseranlage
(18.1 ... 18.7) verbunden sind und alle sanitären Ein-
richtungen eines Wagens (12.1 ... 12.7) über ein ge-
meinsames Abwassersystem (16.1 ... 16.7) verbun-
den sind.

4. Zuganordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das gemeinsames Abwassersystem

(16.1 ... 16.7) sich in der Mitte des Wagens (12.1 ...
12.7) zwischen den jeweiligen sanitären Einrichtun-
gen (20.1 ... 20.7) befindet.

5. Zuganordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle sanitären Einrichtungen (20.1 ...
20.7) eines Wagens (12.1 ... 12.7) über eine gemein-
same Frischwasseranlage (18.1 ... 18.7) und ein ge-
meinsames Abwassersystem (16.1 ... 16.7) mitein-
ander verbunden sind.

6. Zuganordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die gemeinsame Frischwasseranla-
ge (18.1 ... 18.7) und das gemeinsame Abwasser-
system (16.1 ... 16.7) sich in der Mitte des Wagens
zwischen den jeweiligen sanitären Einrichtungen be-
findet.

7. Zuganordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abwassersystem (16.1 ... 16.7)
einen Abwasserbehälter mit einem Zentral-Vakuum-
System umfasst.

8. Zuganordnung nach einem der vorhergenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
resultierende Gesamtgewicht aller sanitären Ein-
richtungen (20.1 ... 20.7) sowie aller Frischwasser-
anlagen (18.1 ... 18.7) und Abwassersysteme
(16.1 ... 16.7) eines Wagens (12.1 ... 12.7) gleich-
mäßig auf die Last der einzelnen Radsätze des je-
weiligen Wagens (12.1 ... 12.7) verteilt ist.

Claims

1. Train arrangement comprising at least three carriag-
es (12.1 ... 12.7), which are coupled together to form
a common train unit (10), and a multiplicity of sanitary
facilities (20.1 ... 20.7) in at least one of the carriages
(12.1 ... 12.7), wherein the entirety of the sanitary
facilities (20.1 ... 20.7) may be assigned at least one
fresh-water installation (18.1 ... 18.7) and one waste-
water system (16.1 ... 16.7), wherein only individual
carriages (12.1 ... 12.7) of the train unit (10) have
sanitary facilities (20.1 ... 20.7), characterized in
that the sanitary facilities (20.1 ... 20.7) are situated,
individually or in pairs at both outer ends of a carriage
(12.1 ... 12.7), only in every second carriage (12.1 ...
12.7), starting at a first or second carriage (12.1 or
12.2), wherein at least two carriages of the train unit
have dedicated drive units, and wherein those car-
riages of the train unit which have sanitary facilities
are free of drive units.

2. Train arrangement according to Claim 1, character-
ized in that the sanitary facilities (20.1 ... 20.7) sit-
uated at an end of a carriage are connected to one
another via in each case one common fresh-water
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installation (18.1 ... 18.7) and one common waste-
water system (16.1 ... 16.7).

3. Train arrangement according to Claim 1, character-
ized in that the sanitary facilities (20.1 ... 20.7) sit-
uated at an end of a carriage are connected via in
each case one common fresh-water installation
(18.1 ... 18.7), and all the sanitary facilities of a car-
riage (12.1 ... 12.7) are connected via a common
wastewater system (16.1 ... 16.7).

4. Train arrangement according to Claim 3, character-
ized in that the common wastewater system (16.1 ...
16.7) is situated in the centre of the carriage (12.1 ...
12.7) between the respective sanitary facilities
(20.1 ... 20.7).

5. Train arrangement according to Claim 1, character-
ized in that all the sanitary facilities (20.1 ... 20.7)
of a carriage (12.1 ... 12.7) are connected to one
another via a common fresh-water installation
(18.1 ... 18.7) and a common wastewater system
(16.1 ... 16.7) .

6. Train arrangement according to Claim 5, character-
ized in that the common fresh-water installation
(18.1 ... 18.7) and the common wastewater system
(16.1 ... 16.7) are situated in the centre of the car-
riage between the respective sanitary facilities.

7. Train arrangement according to Claim 6, character-
ized in that the common wastewater system (16.1 ...
16.7) comprises a wastewater container with a cen-
tral vacuum system.

8. Train arrangement according to one of the preceding
claims, characterized in that the resultant total
weight of all the sanitary facilities (20.1 ... 20.7) and
of all the fresh-water installations (18.1 ... 18.7) and
wastewater systems (16.1 ... 16.7) of a carriage
(12.1 ... 12.7) is distributed uniformly to the load of
the individual wheelsets of the respective carriage
(12.1 ... 12.7) .

Revendications

1. Train comprenant au moins trois voitures (12.1 ...
12.7), qui sont attelées en une unité (10) de train
commune, et une pluralité de dispositifs (20.1 ...
20.7) sanitaires dans au moins l’une des voitures
(12.1 ... 12.7), dans lequel au moins une installation
(18.1 ... 18.7) d’eau fraîche et un système (16.1 ...
16.7) d’eaux usées peut être associé à la totalité des
dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires, dans lequel seu-
lement des voitures (12.1 ... 12.7) individuelles de
l’unité (10) de train ont des dispositifs (20.1 ... 20.7)
sanitaires, caractérisé en ce que les dispositifs

(20.1 ... 20.7) sanitaires ne se trouvent que dans une
voiture (12.1 ... 12.7) sur deux en commençant par
une première ou une deuxième voiture (12.1 ou
12.2), individuellement ou par paire aux deux extré-
mités extérieures de la voiture (12.1 ... 12.7), dans
lequel au moins deux voitures de l’unité de train ont
leur propre unité d’entraînement et dans lequel les
voitures de l’unité de train qui ont des dispositifs sa-
nitaires, sont sans unité d’entraînement.

2. Train suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que des dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires se trou-
vant à une extrémité de voiture communiquent entre
eux par respectivement une installation (18.1 ...
18.7) d’eau fraîche commune et par un système
(16.1 ... 16.7) d’eaux usées commun.

3. Train suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que les dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires se trou-
vant à une extrémité de voiture communiquent par
respectivement une installation (18.1 ... 18.7) d’eau
fraîche commune et tous les dispositifs sanitaires
d’une voiture (12.1 ... 12.7) communiquent par un
système (16.1 ... 16.7) d’eaux usées commun.

4. Train suivant la revendication 3, caractérisé en ce
que le système (16.1 ... 16.7) d’eaux usées commun
se trouve au milieu de la voiture (12.1 ... 12.7) entre
les dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires respectifs.

5. Train suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que tous les dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires
d’une voiture (12.1 ... 12.7) communiquent entre eux
par une installation (18.1 ... 18.7) d’eau fraîche com-
mune et par un système (16.1 ... 16.7) d’eaux usées
commun.

6. Train suivant la revendication 5, caractérisé en ce
que l’installation (18.1 ... 18.7) d’eau fraîche com-
mune et le système (16.1 ... 16.7) d’eaux usées com-
mun se trouvent au milieu de la voiture entre les dis-
positifs sanitaires respectifs.

7. Train suivant la revendication 6, caractérisé en ce
que le système (16.1 ... 16.7) d’eaux usées com-
prend un récipient d’eaux usées ayant un système
de vide central.

8. Train suivant l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le poids d’ensemble qui s’en-
suit de tous les dispositifs (20.1 ... 20.7) sanitaires,
ainsi que de toutes les installations (18.1 ... 18.7)
d’eau fraîche et de tous les systèmes (16.1 ... 16.7)
d’eaux usées d’une voiture (12.1 ... 12.7) est réparti
uniformément sur la charge des essieux individuels
de la voiture (12.1 ... 12.7) respective.
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